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Huf dem felde der ehre
fielt

Grenadier Alfred Schmitz,  Sohn des
Mitgliedes Bäckermeister Joseph Schmitz
zu Dotzheim.

Ehre seinem AndenkenI

mit dem eifernen Kreuzl.Klaffe
wurde ausßfHeidbnet:

Oberleutnantb. Res. Fischer  beim Stabe
213(w.) Jnf.-Diviston, Sohn des Ober-
IngenieursM. Fischer, Wiesbaden.
Oberleutnant Fischer, Professor, Dr.Jna.
Dozent an der.Kal. Techn. Hochschule in
Aachen ist seit Kriegsbeginn im Felde
und geborener Wiesbadener.

Das eiserne Kreuzn. Klaffe
erhielten-

Vizefeldwebel und Osfiziersaspirant Hein¬
rich Scheibel,  Sohn des Mitgliedes
Schreinennelster Heinrich Scheibe! in
Wiesbaden.

Unteroffizier und Redakteur Jakob Alt¬
mai ec,  Sohn des Mitgliedes Bäcker¬
meister Jos. Altmaier, Flörsheim.

mit der ftefflfföen Capferheits#
Medaille

wurde aurgereichnet:
Leutnantb. Res. C. R. Lehmann,  In¬

haber des Eisernen Kreuzes, Sohn des
Mitgliedes Robert Lehmann in Ober-
reisenberg.

Dem Buchhändler Oskar Müller,  In¬
haber des Eisernen Kreuzes, Teilhaber
der BuchhandlungH. Heuß, Wiesbaden,
wurde vom Herzog von Sachsen«Memingen
die Ehren-Medaille für Verdienste im
Kriege verliehen.

Heute verschied nach längerem Leiden

Herr Bauunternehmer und Beigeordneter

Johann Leikcrt
zu Oberlahnsiein.

Nach dem Tode unseres unvergeßlichen Ehrenmitgliedes Fabrikant Julius
Schröder übernahm Herr Leikert in 1909 dessen Nachfolgeschaft, sowohl als Vor¬
sitzender des LokalgewerbevereinsOberlahnstein wie auch als Mitglied des Zentral-
tralvorstandes. Er hat daS Erbe getreulich behütet, mit Umsicht und praktischem
Verständnis für die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in uneigennütziger
Weise für die Sache des Gewerbevereins gewirkt, bis seine Krankheit ihn ver¬
anlaßt, am I .März 1917 von seinen Ämtern zurückzutreten. Er sollte sich der
wohlverdientenRuhe leider nicht lange erfreuen. Wir betrauern in dem Ent¬
schlafenen nicht nur den Verlust eines bewährten Mitarbeiters, sondern er war
von uns auch als Mensch hochgeachtet und geschätzt. Sein Andenken wird m
Ehren bleiben.

Wiesbaden,  den 14. Juni 1917.

Der Zentralvorftand des Gewerbevereins für Naffau.

Bekanntmachung
des Zentralvorffandcr.

Gewerblich-technische Bücherei
des  Bewerbevereins fürNafsau
mit Lesesaal und Auslage der Patentschriften.

Wiesbaden,  Rhsinftraße 42.
Oeffnungszeiten:  Täglich mit Aus¬

nahme von Samstags» nachm, von3—6 Uhr.

Cs wurde die Wahrnehmung gemacht, daß
an den Tagen , an denen dt« Volksschule den
Unterricht wegen zu großer Hitze aussetzt, auch
die eine oder die andere gewerbliche Fortbil¬
dungsschule keinen Unterricht erteilt . Wir
weise « darauf hin , daß die Bestimmungen für
Bolksschulen betr. Hitzferien ans die gewerb¬
lichen Fortbildungsschule « keine Anwendung
finden und besondere Anordnungen für diese
Schulen nicht ergangen sind. Die Anssetzung
des Unterrichts ist daher aus diesem Grund«
unstatthaft und schon deswegen unangebracht,
als den Schülern der Ausfall erst zu Beginn
des Unterrichts angezeigt werben kann , nach¬
dem sie bereits ihrer Beschäftigung in den Ge¬
werbetrieben entzogen sind, wo heute jede ver¬
lorene Arbeitsstunde als ein Verlust bezeichnet
werden muß.

Hitzferie » an gewerblichen Fortbildungs-
schnlen sind daher untersagt!

Wiesbaden . 2«. Juni 1917,
Der Zentralvorstand

deS Gewcrbevereins für Nasia» .

veullchcr fcatidtnerKS' und
Scivervckammcrtag.

Der gefchSftsführende Ausschuß des Deut¬
schen Handwerks - und Gewerbekanunertages
hat am 31. Mai und 1. Juni d. I . in Danzig
getagt , um eine für den Spätsommer d. I . ge-
ptunte gemeinsame Tagung öer deutschen Hand-
Werks- ' und Gewerbekammern vorzubereiten.

1. In erster Linie beschäftigte sich der Aus¬
schuß mit der Beratung der R o h st o sf v e r -
svrgung des Handwerks für die
Zeit der Uebergangswirtschast aus
dem Kriegs - in den Fried enszu-
stanb . Hierzu wurde folgender Beschluß ge-
satzt:

°1 Der Deutsche Handwerks - und Gewerbe¬
kammertag verlangt mit Nachdruck eine ange-

ÄÄm » mV!*u,£ ;äÄÄ
2.  Dem Handwerk ist während der Ueber-

gangszeit von allen staatlich bewirtschafteten
Rohstoffen ein bestimmter Anteil zu sichern.

Der auf das Handwerk entfallend « Anteil
soll unter Mitwirkung der Handwerkskammern
baldigst ermittelt werden.

3 Zur Verteilung des auf das Handwerk
entfallenden Anteils an Rohstoffen sind die ge¬
setzlichen und wirtschaftlichen Organisationen
des Handwerks heranzuziehen.

Die Verdtngungsstellen und wirtschaftlichen
Abteilungen der Handwerkskammern sind zu
Bezirkslieferunasverbänden, . d. h. bczirksweisen
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Rohstoff- und Meferungsvo-reknsgungen umzu-
danen . Diese» BezirkKlieferungsverbänKon
und die auf di, Handwerker des KammerbezirlZ
entfallenden Rohstoffe von dir Reichßstclle zu¬
zuweisen,- sie haben ihrerseits vorbehaltlich
«iner weiteren zentralen Zusammenfassung in
Anlehnung an dir beruflichen Sachgruppen des
Hanöwerßs bei der Verteilung dieser Rohstoffe
alle darauf Anspruch machenden Handwerker zu
berücksichtigen.

4. Die Finanzierung der Rohstoffversorgung
ist von den Bezirksverbänösn und den in ihnen
vervinigten Organisationen unter restloser
Beachtung des Grundsatzes der Bezahlung
Surchzufnhren. An Stelle des Warenkredttcs
mufr durch Inanspruchnahme brr Kreditgenos¬
senschaften der Geldkredit treten.

ä. Der Ausbau der Organisation des Hand
Werks zur genossenschaftlichenRohstoffversor¬
gung ist mit allem Nachdruck zu fördern ."

II . Hinsichtlich der Heranziehung des
gewerblichen Nachwuchses zum Hand¬
werk  stellte der Ausschuß der Kammertages
die folgenden Leitsätze auf:

A ) Heranziehung des gewerb
lichen Nachwuchses zum Handwerk:

„1. Die Fürsorge für eine» geeigneten, an
Zahl ausreichenden Nachwuchs im Handwerk
bildet besonders bei der bevorstehenden Ueher-
leitung von der Kriegs - in die Friedenswirt¬
schaft einen wesentlichen Bestandteil der Ge
Werbeförderung.

3. In erster Linie Haben seine berufenen
Vertretungen , öie Handwerks- und Geiverbe-
kammern, die pflichtgemäße Aufgabe, alle Hier¬
zu geeigneten Maßnahmen zn ergreifen und
zu unterstützen.

3. Als solche kommen in Betracht:
a ) Die planmäßige Aufklärung der aus der

Schule entlassenen Jugend , sich nicht ei :es
augenblicklichen, oft nur vermeintlichen Vor¬
teils wegen ohne Rücksicht auf ihr späteres
Fortkommen , ungelernten oder solchen Berufen
zuzuwenden . die erfahrungsgemäß schon an
Neherfüllung leiden.

b) Die Schaffung von Einrichtungen und
Veranstaltungen , die geeignet sind, die öffent¬
liche Meinung zugunsten des Handwerks zu
beeinflussen, z. B . Abhaltung von Ausstellungen
und Prämiierungen gut ausgeführter Gesellen-
und Lehrlingsarbeiten , die Bereitstellung von
staatlichen Mitteln zur Gewährung von llnter-
stutzung von Lehrlingen , die Gründung von
Lehrlingsversicherungen und damit im Zu
sammenhang Herbeiführung einer öurchgret-

Regelung einer den veränderten wirt-
<»

Übergangszeit empfiehlt es
£r r fl. tn  Krregsbetrieben rnit praktischer
reckmen Seit auf die Lehrzeit anzu-

8 ) Berufsberatung und Lehr¬
st ekl en  v e rm  i ttl  u n g:

„Der 18. Deutsche Handwerks- und Gewerbe-
kanmicrtag beschließt:

1. Die Pflege der Berufsberatung und Bc-
rufsvcrmittlung für die Jugendlichen beiderlei
Geschlechts ist sowohl im Interesse der Jugenö-
lichen als auch besonders im Interesse unserer
x ^ kswirtschaft drmgenü geboten, damit der
Tüchtigste immer an die für ihn passendste Stelle
gesetzt wird.

Ziel der Beratung ist die Einordnung der
Jugendlichen in den Beruf je nach Eignung
und Neigung unter dem Gesichtspunkte nutz¬
barer Verwertung im Dienste der Bolksarbeit.
Außer Vvlksichuljugend, die in erster Linie

perden muh. Die Geschäfte dieser Zentral-
ste«en find von erfahrenen , für die Arbeit be-

llummer »y

1*” 0 auch Schüler und Schiller-
nnen höherer Lehranstalten, sowie ältere Personen mitzuberaten.

2 Die Berufsberatung und Lehrstellenver-
Mlttlung ist nicht von den einzelnen dabei
Interessierten Kreisen gesondert zu pflegen, son¬
dern diese Frage wird am besten gelöst durch
Zentralstellen oder Ausschüsse für einzelne Ve¬
rirre bezw. Gemeinden, bei denen Vertreter von
Handwerk, Handel und Industrie , sowie der
öffentlichen Behörden und der beteiligten In¬
teressenten, die zu gemeinsamer Arbeit ver¬
einigt sind und bei denen dem Handwerk, da es
xr erster Stelle dabei interessiert ist. durch seine
vandwerkskammern . Innungen und gewerb¬
lichen Vereine einen hervorragenden Einfluß

sonders ausgebildeten männlichen oder weib¬
lichen Berufsberatern zu führen.

3. Neben diesen örtlichen Zentralstellen ist
eine rveiteve Zusammenfassung der einzelnen
Lehrstellenzentralen eventuell in Anlehnung
gn die bestehenden Provinzial - und Landesver¬
bände der öffentlichen und gemeinnützigen Ar¬
beitsnachweise herbeizuführcn , da auf diese
Weise der notwendige zwischenürtliche Aus¬
gleich geregelt und die Verbindung mit dem
allgemeinen Arbettsmarkt hergestellt werdenkann.
. ^  Unterbringung der Lehrlinge wird
durch Schaffung besonderer LehrlingSheime, in
denen diese zu günstigen Bedingungen Unter¬
kunft und Verpflegung finden, erleichtert wer¬
den. Diese Lehrlingsheime haben in innigem
Zusammenhang mit den örtlichen Zentralstellenzu stehen.

S. Alle Zentralen haben in gewissen Zeit¬
räumen auf einheitlichem Formular über ihre
Tätigkeit , sowie über die Berufswahl der Iu-
Zlndüchen an eine Reichszentrale (KaiserlichesStatistisches Amt) zu berichten.

Dadie Aufgaben, die öie Berufsberatung
und Lehrftellenvermittlnng erfüllen soll, im alb
fiemtmett sozialen Interesse und ganz besonders
im Jntereffe unserer Volkswirtschaft liegen , ist
es eine driygende Pflicht des Staates und der
§Enr » nerr ösiEtliche Mittel in angemessener
Höhe fUr diese Zwecke zur Verfügung zu stellen
damit Sei der Dringlichkeit der Aufgaben riber-
5^/ " ^ uhchland an die Lösung dieser Frage
mit aller Energie herangcgangen werden kann ."

. m ®in Ausbau der Fürsorgever-
llcherung für die selbständigen
Handwerker  wird mit folgendem Beschluß
empfohrm" ^ UttÖ ^ 'werbekammern

»Der 18. Deutsche Handwerks - und Gewerbe-
kamrnertag wolle angesichts der Tatsache, daß
sich bas Bedürfnis nach einer ausreichenden
Fürsorge in Krankhetts - und Sterbefälleu zu¬
gunsten der selbständigen Handwerker und Ge¬
werbetreibenden nach dem Kriege noch fühl¬
barer als vorher machen dürfte , beschließen:
- ,.*7k***̂ £ Hinzuziehung der Kammern und
ber Gewerbeveretnsverbände wird für bas Ge-
r ^ ^ DEittschen Reiches eine Reihe großer,
leistungsfähiger , auf Gegenseitigkeit beruhen¬
der Krankenkassen durch Ausbau bestehender und
Errichtung neuer Versicherungseinrichtungen
aeichaffen. Die Versichernngseinrtchtungen sol-
len unter Wahrung ihrer Selbständigkeit uns
ihrer srtlichen Eigentümlichkeiten möglichst
nach einherklichen Grundsätzen gemäß der

■♦ittc weitgehende Mitarbeit eingeräuiut

in ine niögljchst große Einheitlichkeitin der Geschäftsführung dreier Krankenkock**
zu gewährleisten , soll ein „Verband - er Kram

r se lb ständi ge Handwerker und Ge-
.leibetreibenöe nach der Verbandssatzuna er-
^.'^ ^ Zverden, der im Laufe der Zeit einen
^  anter den Kassen im Wege der Rück¬
versicherung anzustrebeu hat . Der Werft* ff"
«>»:& dem Deutschen Handwerks - und Gewerbc-
kEwertag angegliedert , der auch skim Ge-
chaftsfuhrung besorgt. Die alljährliche Hamst-

versammlung des Verbandes soll tunlichst
ttn ŵerden.̂ " bCT  öe§  Kmnmertages abgelml-

Mr den Betrieb des TodeSfallversicherung
(« terbegeldverstcheruiig) soll aus versicherungs¬
technischen Gründen öie Zentralisierung in
einem Verficherungsunternchmen für bas Ge¬
biet des Deutschen Reiches angestrebt werden."

IV . Einen grundsätzlich bedeutsamen Be¬
schluß faßte der geschäftsführende Ausschuß, in¬
dem er für die Bildung der Handwerkskammern
eine Aenderung des Wahlrechts  in
BoFchlag bringt . Es wurde hierzu folgenderBeschluß gefaßt:

„Der Deutsche Handwerks - und Gewerbe¬
kammertag erkennt an, daß nach den bisherigen
Vorschriften über die Wahlen zur Handwerks¬
kammer nach 8 108» der Rcichsgewerbeorbnung
wette einflußreiche Kreise des deutschen Hand¬
werks insbesondere Preußens von der Mitbe¬
stimmung für die Wahl dev Vertreter zur Hand¬
werkskammer ausgeschaltet stu^

.alles

öurch de« Krieg geschädigte i
so schnell als irgend Möglich wieder vv

lanflÄ 11»u gestalten. ist es notrvsndig«anörwf schlummernden Kräfte zu ran

tWÄnf:
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ftottöisett Handwerker, die ihren Betrieb gemä n̂e
k.»ft^ -̂ L ^ Ebe °rönung angemelüe^ -nenysgewerveorönung angemelüe ü'
Ä «A °L 3a,m

2ur Hebnng des Ansehens des Handwerker
| a,jUr* Wh ft eö " ^Enöig , die Vorbereitung uniWahlen zur Bollversannn. m -

someit öieses noch nicht durch die timet  che
Befinden ist, den Hand ra

Werkskammern zn übertragen.
Die übrigen Berhanölungsgegenstände bê ac

ttafen noch Vorschläge für den Ausbau oechroß
Deutschen Handwerks- und GelverbekammerA ä̂i
rages und für öie weitere Gestaltung der b»
ruflichen und wirtschaftlichen Organisation dekHandwerks.

Voraussichtlich wird die Vollversammlung
des Deutschen Handwerks- und Gewerbekam^
mertages im September ö. F . stattfinben.

(Badische Gewerbe- und Hanöwerkerztg.l

veriltzt des MitttiacutsHcn flrbcitsv
na£t)ujcisDcrbaridcs über die läge des ®

Tlrbeüsmarütes im April m7 . fl“5
Gesamtbild der Lage des Arbettsmark - ller

tes ist, abgesehen von der Landwirtschaft, gegen sttie
den Vormonat durch eine noch straffere Inan - '"g-
Ipruch,rahme der vorhandenen Arbeitskräfte ge- $ «
kennzeichnet. Die Zahl der gemeldeten offenen ^
«Steffen ist in fast allen gewerblichen Berufen ^

T ^ ^ nd die Ziffer der Stellensuchen-
den vielfach sinkende Tendenz hatte . Die Folge rker
war ein stärkeres Heranziehen der weiblichen " -
und namentlich der jugendlichen Arbeitskräfte .ffstSes

In oer Landwirtschaft  blieben da-I Ir

rbei
gegen allgemein die Anforderungen wesentlich
hinter der Zahl der zur Verfügung stehenden
Bewerber zurück. Die Eigenart der Wittes
rungsverhältniffe erlaubte eine allmähliche Er- trrj
ledigung der Frühjahrsbestellung des Feldes^
und verhinderte eine Zusammendrängung der
Arbeiten und erleichterte so deren Erledigung .« u
Der «Schwerpunkt der Nachfrage lag bei denk,,
mittleren Betrieben , während Kleiübetriebe unS>- ,
größere Güter einen geringeren Bedarf hatten. » '
Knechte und Taglöhner standen genügend zu
Gebote. Ebenso waren bessere Kräfte über den
Bedarf vorhanden. Rach weiblichem Dienstper¬
sonal war die Nachfrage in der Landwirtschaft
wesentlich reger . Bon der billigen Gesangenen-
arbeit wird gerne Gebrauch gemacht.

Der Bedarf an Gärtnern und Garten-
arbeitern  war im Gegensatz hierzu sehr!
stark. Gelernte Kräfte waren nur in geringem
l.mfange vorhanden und mußten größtenteils
durch Gartenarbeiter ersetzt werden.

In der Metall - und Munitionsin¬
dustrie  zeigte sich eine stärkere Zunahme der
vfffenen Stellen , neben welcher ein Rückgang
der Stellensuchenden einherging . Es wurde
daher in stärkerem Maße wie im Vormonat auf
weibliche Arbeitskräfte und Jugendliche zurüch
gegriffen. Die Lage des weiblichen Arbeits¬
marktes weist dagegen in den genannten In¬
dustrien manche örtlichen Verschiedenheiten auf.
Mährend in Frankfurt a. M. eine Zunahnre der
Anforderungen und ein Rückgang unter de«
Bewerberinnen zu verzeichnen war . weisen an¬
dere Plätze, namentlich Darmstadt, eine Nach¬
frage insbesondere nach gelernten Munition^
arbeiterinnen auf.

In der L e d e r i n du str t e zeigte sich haupt¬
sächlich in der zweiten Hälfte de« Monats ein
Rückgang in der Beschäftigung der Sattler,
während für Tapezierer  reichlich Arbeits¬
gelegenheit vorhanden war.

Ein gröberer Bsdarf an Arbeitskräften war
im B a u g e w e r b e zu befriedigen. Maure'
und Zimmerer  werden in sehr starkem Um
fange verlangt und in erhöhtem Maß « einge
stellt. Zur Deckung des Bedarfs der Firme«
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it HsereSayfträgen Äazarettinfassen
^ttüfcr verangezpgsn »verSen. Paneben wurde

^ tue hohe Zahl Gefangener beschäftigt.
^ In den BeklridungKgewerben  war

prübergehenb mit einer Verringerung des Be-
ehj häftigungsgraöes zu rechnen, dir zu einer ver-
mfl rinderten Nachfrage nach Schneidern und
nej Schuhmachern  ftihrte . Das Nahrungs¬
elf xittelgewerbe  wies gegen den Bormonat
ua ine V̂ermehrung der offenen Stellen für
'?e stetzger auf, denen ein entsprechendes Ange-
' r ot von Arbeitskräften gegenüberstanb. Im

fäckergewerbe  ließ die Arbeitsgelegenheit
.„Anfolge des Backverbots etwas nach, doch könn¬

en die offenen Stellen mit den zur Verfügung
ichenifen Bewerbern besetzt werden. Das
raphische Gewerbe  leidet nach wie vor
Intel? starker Knappheit gelernter Arbeiter,
a cke r und ältere Ausläufer  waren in
oßcr Anzahl verlangt und konnten zum

lrößeren Teil gestellt werden.
tzür ungelernte Gelegenhetts

Leite VS

dej f 6 e i 1 1 r war ein Rückgang sowohl von An-
?bot als auch Nachfrage zu beobachten. Line

in« nzahl wurde durch die Einberufung zum
'«* ilfsbienst einer Dauerarbeit zugeführt . B a u -

agelöhner und Erdarbeiter  waren
tg. ark angefordert . Fuhrleute und Fahr¬

urschen  konnten in ziemlichem Umfange be-
fZiWafft werden.
CSi l>er Stellensuchenden unter den

ugendlichen  war auch unter Berücksich-
gung der Schulentlassenen auffallend hoch,

rk- llerdings war auch die Nachfrage sehr stark
eu kstiegen, svdaß mit einer sehr hohen Vermitt¬
ln - >ugsziffer gerechnet werden konnte . Soweit

;e- H nicht der Eintritt in die Munitionsinöustrie
est lmüglichen ließ , hatte die Unterbringung in
en m Städten infolge der Lohnfrage mit manchen
n- rmmnngen zu rechnen. In ländlichen Be¬
ize rken konnte eine Eingliederung einer erhüh-
eq " Zahl Jugendlicher in die Landwirtschaft
te.ffstgestellt werden.
a-I In den kaufmännischen  Berufen unk

den Büroangestellten hat sich die Lage des
lrbeitsmarktes nur wenig verändert,
k Auf dem weiblichen Arbeitsmarkte
Urscht die Knappheit an D i e n st b o t e n und
“H®^ Aen Dien st personal  in der
eichen Weife vor. Stfte Knappheit hat sich
nerhtn verschärft, durch die Maßnahmen
!«en übermäßige Abwanderung vom Lande,

ihre Wirkung bereits erkennen lassen.
Kasch - and Putzfrauen  wurden weni-
veriangt wie im Vormonat . Im Hotel-

iwerbe  herrschte starke Nachfrage nach nie-
rem Personal . Näherinnen  kamen trotz
»as verminderten Aufträgen in gleichem
"fange unter wie im Vormonat . Heim-
roeiterinnen  fanden leichter Stellung,
wrenb die Zahl der arbeitsuchenden Strik-
Finnen  einen Rückgang aufzuweisen

tonlia Äsni ist leine BekanntmachungNr.
■ ' ID K lli I betreffend Beschlagnahme und- r vc IIY1 c i' t/lllyIIUIJHlt . um?

"aWserhebung für elektrische Maschinen, Trans-
M̂ T°ren -und Apparate, in Mast getreten. Tie

LMTAur , Nr. 2510/8 . 16.  B ü, betreffend
nd̂ erhebung für elektrische Maschinen. Trans¬

latoren und Apparate dom 1tz. Oktober 1915
c und durch me Bestimmungen
iae>«a.̂ ^ ^̂ trntmachilmq ersetzt und erweitert. Di«

M»kMtmld« auf hie sich die lBekanntmachung er-
m 8 1 «aAfgeführt. Es handelt sich um:

Neue ririGZverorllnunyen.
^schlagnahmeundBestandserhebung
x Elektrische Maschinen , Transfor¬

matoren und Apparate.

ich. 'Mmfyituyu. ijunuru nur um:
2 PS (1'9kW ) on «ufwärts

■"« t- ' r' '»Dynamomaschinen, Generato¬
ren 2 «Ü kffw. kV^ an aufwärts nebst Zu-

a^ ^ ENler und> Motorgeneratoren von 2 kW
fwVV*VA,r an austvärts. an der SekundÄr-
Intc  SEmefsen, nebst Zubehör;

^ ^ matqren von 2 kVA an aufwärts nebst

. Schaltapparate, Sicherungs-, Anlaß- und Regu-
herapparate, Meßinstrumente usw. für Strom¬
stärken von 200 Amp. an aufwärts, soweit
sie mcht schon als Zubehör zu den unter 1 brs
4 ansgeführten Maschinen und Transformatoren
gehören.

. . Sie sind beschlagnahmt mit der Wirkung, daß
vre Vornahme von Veränderungen an den beschlag-
"Lhmten Gegenständen verboten ist und rechtsge-
schastllche Verfügungen über sie nichtig sind. Iw -,
wretvelt Beräicherungen und Verfügungen zulässig
sind- ist, im ß 3 festgelegt. Die betroffenen Gegen¬
stände unterliegen auch einer Melocpsticht. Tie
Bceldungen haben auf den amtlichen Meldekarten
an d-as Waffen- und Munitions -Beschaffunas Amt.

K III 1, Berlin W 15, Kurfürstenvamni
M erfolgen, und zivar bis zum 30 . Jum

f0l 7 . Wieweit außerhalb dieses Meloekermins bc-
sonoere Aceldungen vorgeschrieben sind, ergibt sich
aus K7.

Die Meldekarten und sonstigen vorgeschriebencii
Formulare .stnd beim Waffen- und Munitions-
BeschaffungA-Amt oder bei den zuständigen Ma-
Ichinenausgleichstellen mittels frankierter Postkarte
anzu fordern. Anfragen mrd Anträge, welche diest
Bmarmtmachung betreffen, sind an das Was<en-

Auf We m den amtlichen Kreisblüttern und
Tageszeltungen veröffentlichte Bekanntmachung des
Stellvcrtr . Generalkommandos des 18. Armeekorps
vom 13. Juni 1917 betr. die Beschlagnahme
und Bestandserhebnng  von rohen Reh - ,
Rot - , Tam - und Gewswild , Hunde »-.
Schweine-  snwd Seehundsellen , von
Wal lroßhänten . Renn - und Elentier-
felle 'n sowie von Leder  daraus , wird zur
Beachtung aufmerksam gemacht, ebenso auf die
Beranntmachling über die Fiestsehung von H ö ch st-
vr eisen  für Reh- , Rot- Dam-, Gemsw-ild.,
Hunde-, Schwerne- und Seehundefelle.

Einschränkung der Bautätigkeit.
Das Stellvertretende lGeneralchmmando des

18. Armeekorps erläßt folgende Bekanntinachung:
Auf Grund dsss Z ^ b des Gesetzes über den Be-

lagerllngsWlstand vom 4. Juni '1851 m der Fas¬
sung des Reickls'gesstzes von, 11 . Dezember 1915
besynlme ich für den mir unterstellten Kvrps-
bszirk und- — im 'Einvernehmen mit dem Gou»-
vcrneur — anch für den Befehlsbereichder .Festung
Mainz ':
, 1 Alle zur Zeit im Gange befindlichen und in
Zukunft sevlanten Bmiten (Neu-, Erweiterungs-
und Umbauten) von Gemeinden, Kirchengemein¬
den und Privaten sind von den Bauherren nnver-S lich bei der Krieasaintstelle Frankflirta. M.v. im Regierungsbezirk Arnsberg und im Till-
krers bei der Kriegsamtnebenstelle Siegen, mittels
eines vorher bei idiesm Stellen einzuforoerndeü
Fragebogens anznmelden:

2. Es ist verboten:
a) Ohne vorherige bei der KriegsämtstclleFrank¬

furt a . M . bzw. der 'KriegsamtnebcusteEe Sie¬
gen M beantragende Genehniigung Bauten der
vorbezeichncten Art zu beginnen:

b) derartige i m G a n g e befindlichen Bauten ford-
zufiihren, nachdem die Kriegsamtstello Frank¬
furt am Main bezw. cste Kviegsamtneben-
stelle Siegen die .Fortführung untersagt hat.

3 . Zuwiderhandlungen iverdcn mit Gefängnis bis
z,ll einem Jahr , beim Borliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft.

4 . Bon der .vorstehenden Berordnnng werden
diejenigen Bauten nicht betroffen, die in der
Bautenliste des Kriegsamts Techn. Stab I 1 vom
15. April 1917 ousgesührt sind.

Betr . Ane rken nun g der H eeres b edarfs-
betri ede zweck sErlangungvottLebenS-

mittelziulagen.
Tie Kriegsamtsstelle Frankfurt a. M. erläßt fol¬

gende Bekanntmachung:
Alle HeeresbedarfK- (RüstnngK-)Betrleb'e. die noch

nicht als solche durch die Kominunalverbändean¬
erkannt sind oder über deren Anerkenn»ng Zweifel

bestehen, werden aufgefordert, ungesäumt bei de,
Krngsamtsswlle Frankfurt a. M ., Mteituug V
ihre Anerkannnng als HeereS'beoe.rfs- kRüstuiigs-'
Betrieb zwecks Erlangung der hierfür bestimmter
LebensmittelzAlagen zu beantragen. Der An,:
iwf) must Älnskunft über folgende Fragen geben:

1. Inwiefern liegt ein DeeresbedarfK-'Rüsiunas-'-
Betrieb vor ? Mas und in wessen Auftrag wird
fabriziert? Wird- der Betrieb von der Kricgsamts-
stelle bereits revidiert; ,

2. Wieviel Arbeiter sind vorhanden ? Wieviel für
den Heeresbedarf tätig ? Wieviel von diesen sind
Schwerarbeiter? Und wieviel Schwerstarbeiter? (Als
Schwerarbeiter dürfen nur solche Arbeiter ausge-,
fuhrt werden, die 'durch die Gemoindeorgane Zulage-
karten für Schwerarbeiter beziehen: als Schwärst-,
arbeiter nur diejenigen, die durch die Gewerbe-Jw
spertion als zolche anerkannt sind.)

. Im Interesse der beschseuniglenErledigung wirk
dringend empfohlen. Nachweise für die Erklärun¬
gen zu 1. und 2. (Beschönigungen der dort genannten
Gemeinde- und Gewerbeaufsichtsorgane) dem An¬
trag bcizufügen.

Kricgsamtsstelle Frankfurt a .M.

urck> MumtionK-Beschaffungs-Amt, Abt. li III i
Berlin W 15, Kursürstendamm 193/194 '„ , . - je*-; . . 193/194 (nicht an
he  Wstitridlge Maschmenausglerchstelle), zu richten.
Der Kvps der Zuschrrst rst inst den Worten „Betrifft
elektrische Maschinen" hu versehen. Oeffentlich.'
Elektrizitätswerkehaben Anfragen und Anträge die¬
ser/ Art an das Kriegsministerium, KriegsLwt
Krregs-Rohstoff-Abteilung. Sektion Lk., Berlin SW
11. Königgrätzer Straße 28 , zu richten.
<. ^ .^ brSffrntlichunaerfolgt ln der üblichenWeise
durch Anschlag und Abdruck in den Tageszettungen'
außerdeni ist der Wortlaut der Bekanntinachnng
b̂ i d« r Landrarsämtern, Bürgermeisterämternimb
Pollzerbehorden ernzusehen.

Hus der CätigMt
des Scwervcvcrems für Nassau.

Kreisv erb an d für den Krers S t. Goars¬
hausen.

Nachdem am 26 . Mai eine Vorbesprechungzur
Gründung eines Kreisverbands für Handwerk und
Gewerbe für den Kreis in Oberlahnstein stattge-
fnnden hatte, hat der vorläufige Ausschust rm Be¬
nehmen mit dem Zcntralvorstand eine Gründungs¬
versammlung auj Sonntag , dem 17. d. Mts . nach
Oberlahnftein berufen, zu der außer dmr Lvkalge-
wcrbevercincn des Kreises sämtliche Jnnk-ngen Ein¬
ladungen erhalten hatten. Alle Gekverbevereine mit
Ausnahme der Gewerbe vereine Casdorf. Miehlen
und Nastätten, hatten Vertreter entsandt. Außerdeni
war 'die Handwerkerinnung Oberlahnstein vertreten.
Die Vertreter der Lokalgewerbevereine Braubach.
Camp, Caub, Ricderlahnstein, Oberlahnftein,
St . Goarshausen und- Weisel erklärten den
Beitritt ihres Vereins zum Kreisverband. Der
Lokalgewerbeverein Nastätten hat mitgetcilt . daß
er vorläufig dem Verbände nicht bcitrete. Von
den Lokalgewerbevereinen Casdorf und Miehlen
ging eine Erklärung noch nicht ein. Auch die
ungeladenen Innungen ließen erklären, daß sie
vorläufig von einem Beitritt Abstand nehmen. Die
Gründung 'des Kreisverbands tourte hernach mit
14 gegen drei Stimmen beschlossen. Als Sitz der
Geschäftsstelle wurde übereinstimmend Oberlahnstetn
gewählt: die Versammlungen sollen sedoch ab-
Iveässelno in den wichtigsten Orten des Kreijes
stattfinden. Tie Vorstandswahl hatte folgendes Er¬
gebnis': Buchdruckereibesttzer Schicket, Oberlahnftein,
Vorsitzender; Tünchermeister Löser, St . Goarshaw-
sen, stellvertretender Vorsitzender: Buchdruckerei-i
besitzer Lemb, Braubach, Schriftführer ; Tapezierer-
ineister Kirchhöser. Nie'derlahnstein, Rechner. Ter
Vorstand wurde vorläufig für die Dauer oss .Krieges'
gewählt.

Kreisverband deS Unterwesterwaldkreises.
Am 10. Juni d. Js . hielt der neugegrüichetö

Kretsverband für Handwerk und Gewerbe des Unter-
westcrwaldkrmses im „Deutschen Hof" zu Montabaur
seine erste Hauptversammlung ab. Fast sämtliche
Lokalgewerbevereineund Handwerkerverernigungen
des Kreises hatten ihre Vertreter entsandt. Der
eigentlichen H>auptversammlung ging eine Vor-
standSsitzung voraus , in der die ans der Tagesord¬
nung stehenden'wichtigen Fragen eingehend beraten
wurden, 'ftkamentlich war die geplante C'mrichtung
einer Krankenkasse für selbständige Handwerkerund
Gewerbetreibende Gegenstand eingehender Bc^
sprechung- Ter Vorstand War einstimmig der An¬
sicht, Iden ZeitprrE der Errichtung einer Kranken-

w/t -tu wUHIJ 3IIU il 1 l | (ll 11 |.({ Vti Lj111i11}Cll ll/IlHlll.
Der Vorstand erkannte die Notwendigkeit und Zweck¬
mäßigkeit einer Krankenkasse für selbständige Hand¬
werker und Gewerbetreibende an . Er entschied sich
nach den voraiifgeh-enbcn ausklürenden Ausführung
gen des Vorsitzendenfür Errichtung einer Ziisclmß-
kasse. Auch der zweite Punkt der Tagesordnung
„Einrichtung einer Auskunfts-- und Beratungs¬
stelle" gab Stoff zu längerer Aussprache. Nach¬
dem man sich über .die gedachte Organisation der¬
artiger Stellen ausgesprochen, sollen nach Beschluß
des Vorstandes drei solcher Stellen , in Montabaur.
Gvenzhausen-Höhr und- Selters , geschaffen und zu¬
nächst nebenamtlich von geeigneten Kräften ver¬
waltet werden. Nach dein Kriege soll dann nach
Bedürfnis die Beratungsstelle hiesiger Stadt and»
gebaut und von einem fachmännisch geschulten
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Leiter hauptamtlich verwaltet wetten. Um 2%, Ws
begann die Hauptverfiamürlung. Der Berbavds--
Vorsitzende, Herr WerkmeisterH. blecke nie ein
aus Grenzhausen, begrüßte die erschienenen Herren,
betonte die Notwendigkeit des durch Gründung der
'jkreisverbände angestrebten engeren Zusamnuir-
schlusses in Handwerk und Gewerbe, namentlich fiir
die Förderung gewerblicher Interessen des Hand¬
werkerstandes und bat die anwesenden Vertreten
der Lvkalgewerbcvereinc, ihre ganze Kvast ein-
zusetzen, um die großen Aufgaben, die den K'rciK-
vcrbänden obliegen, durch verständnisvolle Mit¬
arbeit lösen zu können. Herr BürgermeisterR e r ns --
Montabaur, richtete herzliche Worte der Begrüßung
namens der Stadt Montzabanr an die Perjaium-
lring ünd wünschte, daß in den Beschlüssen der
echte Gemeinsinn zu Tage treten möge. Das eigene
Interesse muß zurücktreten, wenn es das Wohl der
Allgemeinheit erheischt, Nachdem hierauf der Per-
bandsschrrftsührer, Herr Ä. Christe - Montabaur,
die Anwesenheit der Vertreter für 14 Gewerbrvereine
nnd Handwerkervereinigungen, Innungen u>m., des
Unterwesterwaldkreises festgestellt hatte, erstattete
Herr Flecken  st ein  den Bericht der Vorstands-
sitznng über die auf der Tagesordnung stehenoen
Fragen. Er führte aus , daß der Zentralvorstand
des Gewerbevereins sür Nassau ans Grund der Be¬
schlüsse des Deutschen Handwerks- und Gewerbe-
kammertages die Frage der Errichtung einer Kran¬
kenkasse für selbständige' Gewerbetreib-mde ausge-
griffen, da lt . Erklärung des Staatskomlilissars
am 20. März- im Reichstage die Versicherungs-
Pflicht nicht ans das selbständige Handwerk ausge¬
dehnt würde. Der Zentralvorstand ließ es sich air¬
gelegen sein, in dieser wichtigen Frage das Gut¬
achten bernsener Fachleute und Organisationen be¬
stehender Kassen usw. cinzuholen, um au der Hand
dieser Gutachten mit greifbaren Vorschlägen auf¬
warten zu,können. Di ' Mitgliederversammlung des
Gewerbevereinsfür au in Limburg am 6Mai
dieses Jahres befaßte sich eingehend mit dieser
wichtigen Frage , und damit gab sie auch den
Einzelvereinenund jetzt den Kreisverbänden Anlaß
M eingehender Beratung. Die Hauptversammlung
des Kreisverbandes Unterwesterwald schloß sich nach
den Ausführungen des Vorsitzenden einstimmig dem
Beschluß des Perbandsvorstandes an, wonach die
Errichtung einer Krankenkasse für selbständige Hand¬
werker und Gewerbetreibendeals ein Borteil an¬
erkannt und gewünscht lvird. Tie erste General¬
versammlung des Gewerbevereinsfür Nassau nach
dem Kriege soll endgültigen Beschluß über dre Er¬
richtung der Krankenkasse fassen, lieber Punkt 2
der Tagesordnung best. Einrichtung von Bera-
tungs- und Auskunftsstellen entspann sich eben¬
falls eine längere und eingehende Aussprache, die
Kn dem Beschluß führte, daß vorerst drei mit neben¬
amtlich tätigen Herren besetzte Stellen in
Montabaur, Grenzhausen- Höhr und Selter-
eingerichtet werden sollen. lieber Organi¬
sation usw. dieser Stellen gaben die Herren
Fileck enste in . Christe und Nrmax  zweck¬
dienliche Aufklärungen. Nachdem noch verschiedene
Wünsche und Anträge teils persönlichen, teils all¬
gemeinen Interesses ihre Beantwortung be.zw. Er¬
ledigung gefunden, schloß der Borsitzende die Ver¬
sammlung mit einsm kräftigen Hoch auf unseren
obersten Kriegsherrn, als den tatkräftigen Förderer
des deutschen Wirtschaftslebens.

Aus naffau.
Güterrechtsregister.

^Gütertrennung haben vereinbart die Eheleute
Barbier Franz G r i l l 2r und»Theresia geb. Brandt
in Niederhöchstadt(Obertaimuskreis), Gastwirt Frz.
Angert  3r und Pauline Berta geb. Kürz zu
Wiesbaden, Diplom-Ingenieur Flix  W i n n i ckr -
und Wanda geb. Skierecka zu Wiesbaden.

Berichtigung: Zu dem m Nr. 22 des Gewerbe¬
blattes veröffentlichten, Austzng aus dem Güter¬
rechtsregister wird berichtigend vermerkt, daß es
statt Arnold Huber Joses  Huber in Hornau
heißen muß.

kanüwerk5kammcr wlczvaücn.
Wichtig für Schneider!

Wir machen auf die nachstehend abgegruckte Be¬
kanntmachung der Kommandantur der Festung
Coblenz-Ehrenbreitstein vom 22. Mai 1917 be¬
treffend Regelungder Arbeit in Web -,
Wirk - und Strick st vffe verarbei¬
tenden Gewerbezweigen  besonders
aufmerksam.

Auf Grund des 4 9b des Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand vom 4. Juni 1861 in Verbin¬
dung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1i)lö
betreffend Abänderung des Gesetzes vom
4. Juni 1861 (R. G .S . B1. S .813) wird folgen¬

des im Interesse der öffentlichen Sicherheit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht:

F >Ür gewerbliche Betriebe , in denen Anfer¬
tigung oder Bearbeitung von Münner - oder
Knabenkleidung (Röcken, Hosen, Westen, Män¬
teln , Mützen), Frauen - und Kinderbekletdung
(Mänteln . Kleidern, Blusen , Weißwaren , Um¬
hängen , Schürzen, Korsetts ), ober von weißer
und Bunter Wäsche im großen erfolgt — Klei¬
der- und Wäschekvnfektion—, einschließlich der
von diesen Betrieben ausgeführten Anfertigung
nach Maß, sowie für die gewerblichen Betriebe,
in denen Gebrauchsgegenstänbe ganz ober über¬
wiegend aus Web-, Wirk- oder Strrckstosfen,
aus Wollen, Filzen , (Säcke, Rucksäcke, Zelte,
Stoffschuhe Gamaschen, Schirme, Steppdecken
und dergl.) im großen hergestellt werden, gelten
die nachstehenden Vorschriften. Anfertigung
oder Bearbeitung im großen liegt auch vor,
wenn zwar in dem einzelnen Betriebe selbst nur
eine beschränkte Stückzahl der Ware angefertiat
oder bearbeitet wird , wenn jedoch der Unterneh¬
mer , für den der Betrieb arbeitet , die Ware in
Massen Herstellen läßt.

§ 1.
Bei den gegen Zeitlohn (Tage-, Wochen¬

lohn ) beschäftigten Arbeitern dürfen die Stun-
dcnlohnsätze, bei den gegen Stücklohn beschäftig¬
ten Arbeitern die Stücklohnsätze nicht geringer
als die am 1. Februar 1916 gezahlten sein. Zu
dem danach erzielten Verdienst haben die Be¬
triebsunternehmer einen Zuschuß in Höhe von
einem Zehntel des verdienten Betrages zu lei¬
sten, sofern nicht der für die Woche erzielte
Verdienst das Neunfache des Ortslohncs (orts¬
üblichen Taqelohns ) überschreitet. Die Zu¬
schüsse sind in die Arbeitsbücher (Rechenbücher)
und Lohnbücher einzutragen und deutlich als
Zuschüsse kenntlich zu machen.

8 2.
Beschäftigung außerhalb der Be¬

triebe der Unternehmer.
Soweit die Anfertigung der gewerblichen

Erzeugnisse für die Betriebe der Unternehmer
außerhalb der Arbeitsstätten der letzteren er¬
folgt, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

1. Für die Inhaber von Arbeitsstuben und
sonstige Personen , welche für die Betriebsunter¬
nehmer (Auftraggeber ) Stoffe zuschneiöen, ver¬
arbeiten oder ausgeben , für die Arbeiter (Ar¬
beiterinnen ), welche innerhalb der Arbeits¬
stuben mit der Anfertigung der Erzeugnisse be¬
schäftigt sind, und für diejenigen Arbeiter (Ar¬
beiterinnen ), welche die gewerblichen Erzeug¬
nisse zu Haufe selbst Herstellen (Heimarbeiter,
Heimarbeiterinnen , Hausarbeiter , Hausge¬
werbetreibende und dergl .) dürfen die Stück-
lvhnsätze und bei Zeitlohn (Tages -, Wochen¬
lohn) die Stundenlohnsätze nicht geringer sein,
als sie am 1. Februar 1916 waren.

2. Die Betriebsunternehmer haben , sofern
sie die Heimarbeiter , Hausarbeiter und dergl.
unmittelbar beschäftigen, zu dem von diesen er¬
zielten Berdienst einen Zuschuß in Höhe von
einem Zehntel des verdienten Betrages zu
leisten.

Im übrigen ist der Arbeitsverdienst der in
den Arbeitsstuben oder als Heimarbeiter,
Hausarbeiter , und dergl. beschäftigten Perso¬
nen von den Inhabern der Arbeitsstuben oder
den sonst die Ausgaben der Arbeit vermitteln¬
den Personen (Ausgeber , Faktoren , Zwischcn-
meister und dergl .) durch Zuschüsse um ein
Zehntel zu erhöhen.

Die Zuschüsse(Abs. 1, 2) sind in die Arbeits¬
bücher (Rechenbücher) und Lohnbücher einzu¬
tragen und deutlich als Zuschüsse kenntlich zu
machen.

Die Betriebsunternehmer (Auftraggeber)
haben den Inhabern der Arbeitsstuben und den
sonst die Arbeitsansgabe vermittelnden Perso¬
nen als Ersatz für die verauslagten Zuschüsse
einen Zuschlag von sieben Hundertsteln zur
Lohnsumme zu zahlen . Die bezeichneten Zwi¬
schenpersonen haben innerhalb drei Tagen nach
der Lohnzahlung jedesmal ein Verzeichnis der
von ihnen gezahlten Löhne dem zuständigen
Gewerbeinspektor einzureichen. Ans dem Ver¬
zeichnis' muß der Nnme und die Wohnung jedes
Arbeiters (jeder Arbeiterin ), der von ihm ver¬
diente Lohn, der ihm gezahlte Zuschuß und die
nach sich ergebende Gesamtsumme des ihm ge¬
zahlten Lohnes ersichtlich sein.

§ 3.
In den Betriebsräumen der Unternehmer

ist an deutlich sichtbarer Stelle und in deutlich
lesbarer Schrift ein Anschlag gemäß Buchstabe
a der Anlage anzubringen.

In den Betriesräumrn der Untern:
und der die Äusgabe der Arbeit für ste
mtttelnben Personen (Ausgeber. Fa
Zwischenmeisterund dergl.), in denen Ar
für Heimarbeiter, Hausarbetder und dergl. -
gegeben oder abgenommen werden sowie
den Arbeitsstuben ist an der Außen- und
nenseite der Eingangs- und AusgangStüL
an deutlich sichtbarer Stelle und in deutlich
barer Schrift ein Anschlag gemäß Buchst»!
der Anlage anzubringen.

8 4.
Die Betriebsunterneymer, die Inhaber

Arbeitsstuben und die sonst die Ausgabe
Arbeit vermittelnden Personen (AuSge
Faktoren, Zwtschenmeister und dergl. sind
pflichtet, dem zuständigen Gewerbeinspektor
stcht in ihre Lohnlisten und sonstigen Bü
soweit zu gestatten, als zur Feststellung ,
Richtigkeit der gezahlten Löhne erforderlich

8 S.
Die Bekanntmachung tritt mit ihrer

kündigung in Kraft und an die Stelle der
kanntmachung vom 4. April 1916 — Nr . Bf
1391/8. 10. K. R. A.-Ia Nr . 4619 —.

Für die unter diese Bekanntmachung fa"
den Betriebe hat die Bekanntmachung Nr . '
M. 77/1. 16. K. R. A. vom 14. Januar 1916
la 6936, betreffend mit Kraft angetrtebene
schinen für Konfektionsarbeit keine Gültig/,

Der Kommandant,
von Luckwald,  Generalleutnant ..

*
Anlage.

a. Anschlag für Betriebsunternehmer (ve
§ 3, Abs. 1 der Vorschriften):
Auszug aus den Vorschriften i
Kommandantur Coblenz vom 28. 5

Abt.  Ia1 Nr.  8947/6. 17. (§ 1)
Den innerhalb der Betriebe der Unter

mer beschäftigten Arbeiter (Arbeiterinnen)
bei der Lohnzahlung ein Zuschuß in Höhe
einem Zehntel des verdienten Lohnes zu
len, sofern nicht der für die Woche erzielte I
dienst das Neunfache des Ortslohncs (vrt§>
lichen Tagelohns ) überschreitet.

Die Lohnsätze für die angefertigten oder
arbeiteten Gegenstände dürfen nicht gertt,
als die am 1. Februar 1916 gezahlten sein. \

b. Anschlag für die Betrtebsunterneh
Ausgeber, Faktoren , Zwischenmeister und ^
und für Inhaber von Arbeitsstuben (8 3 A.
der Vorschriften):
Auszug aus den Vorschriften
Kommandantur Coblenz  vom 22. ö

A b t. Ia 1 N r. 8047/5. 17 (§ 2).
Den außerhalb der Betriebe der Unter

mer beschäftigten Arbeiter (Arbeiterinnen
bei der Lohnzahlung ein Zuschuß in Höhe'
einem Zehntel des verdienten Lohnes
zahlen.

Die Lohnsätze für die angefertigten oder
arbeiteten Gegenstände dürfen nicht geri.
als die am 1. Februar 1916 gezahlten sein,
beiten die Arbeiter (Arbeiterinnen ) in Ar!
stunden gegen Zeitlohn (Tageslohn , Wo
lohn), so dürfen die Stundenlöhne nicht
ringer als die am 1. Februar 1916 gezal
sein.

Wiesbaden,  den 12. Jum 1917.
Tie Handwerkskamm/

Ter Vorsitzende Car st

Die zum Postneubau in Frankfurt (A
West erforderlichen Beton - und Asphalt«

te« sollen im Wege des öffentlichen Anw
verdungen werden. Zeichnungen , Mass-
rcchnnngen, Anbietungs - und Ausführun
dingungen und Preisverzeichnisse liege»
Poftbanbureau in Frankfurt (Main)
Große Seestraße 41, zur Einsicht aus und
nen daselbst, soweit der Vorrat reicht, mit
nähme der Zeichnungen, gegen Erstattung
73 Pf . für jedes Angebotsheft bezogen werde/
Angebote sind verschlossen mit der Ans
„Angebot auf Beton- und Asphaltarbeiten l
frei an das obengennannte  H
b a u b u r e a u einzusenden. Die Eröffnuw
Angebote erfolgt daselbst in Gegenwan
etwa erschienenen Bieter

am 19. Juli 10 Uhr vormittags.
Zuschlagsfrist: 39 Tage. Falls keins der)
bvte für annehmbar befunden wird , blci,
Ablehnung sämtlicher Angebote vorbehalh

Frankfurt (Main ), 19. Juni 1917.
Der Postbä

Herausgeber: Gewerbeverein für Bsliau : Schriftleiter: Fortb.-Schulinsp. Fr . Kern.  Rotationsdruck von Herm. Rauch , sämtlich in Wiesbaden,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

